Stand: Mai 2009
Checkliste für Nordseeheilbäder und Nordseebäder
Prädikatsbezogene Angaben zu Nordseeheilbädern und Nordseebädern
A.
Allgemeine Angaben
B.
Beschreibung der artgemäßen Kureinrichtungen

C.
Weitergehende Anforderungen 

D.
Zusätzliche Behandlungsmöglichkeiten
E.
Angaben zur Meerwassertrinkkur

F.
Heilanzeigen
G.
Nutzung des Meeresstrandes

H.
Erfolgt ein Vertrieb von Meerwasser zu Haustrinkkuren?

I.
Anlagen
	Staatliche Anerkennung als:
	


A.
Allgemeine Angaben
	1. Lage an der Meeresküste oder in deren unmittelbaren Nähe (Entfernung der Orts- oder Ortsteilmitte darf nicht mehr als 2 km vom Strand entfernt sein) [1.2.1.3 a oder 1.2.1.4]
	

	2. Beschreibung der Umgebung 
(z.B. Wald in der Nähe)
	

	3. Gepflegter und überwachter Badestrand mit qualitativ und quantitativ angemessenen Dienstleistungen und Serviceeinrichtungen [1.3.1 i. V. m. 1.4.3.3]
	

	4. Beschreibung der Strandverhältnisse, insbesondere Länge, Breite und Beschaffenheit des Strandes
	


B.
Beschreibung der artgemäßen Kureinrichtungen

	1. Kurmittelhaus oder Kurmittelabteilung (ggf. auch in Kooperation mit einem privaten Badebetrieb oder einer Kur- oder Reha-Klinik) zur Abgabe der balneophysikalischen Therapie ( so genannte "passive" Behandlungsformen: Bäder, Massagen etc.) mit kurärztlicher Überwachung [1.4.1]
	

	2. Einrichtungen für so genannte "aktivierende" Behandlungsformen, wie Bewegungstherapie, Krankengymnastik, Sporttherapie [1.4.1]
	

	3. Übungs- und Ruheräume für Entspannungstherapiekonzepte [1.4.1]
	

	4. Räumlichkeiten, Ausstattung und Personal zur Vermittlung und ggf. praktischen Einübung indikations-bezogener Ernährungs- und Diätprogramme [1.4.1]
	

	5. Psychologische Begleitung der Kurpatienten [1.4.1]

(siehe Erläuterung auf der letzten Seite)
	


C.
Weitergehende Anforderungen [1.4.3.3 – Nordseeheilbad]
	1. Niederlassung von mindestens einem kassenarztrechtlich zugelassenem Kurarzt
	

	2. Voraussetzungen und Einrichtungen (Promenaden, Wege, Anlagen, Liegehalle, Schutzhütten, Anpflanzungen) im Bereich der Strandzone und in den windgeschützten Bereichen zur kontrollierbaren Dosierung der Klimareize
	

	3. Kurmittelhaus zur Abgabe von Meerwasserbädern, Schlickbädern und    -packungen sowie der Anwendungen der allgemeinen physikalischen Therapie
	

	4. Einrichtungen zur Bewegungstherapie
	

	5. Sportanlagen
	



Weitergehende Anforderungen [1.4.4.1 – Nordseebad]
	1. Niederlassung von mindestens einem Kurarzt
	

	2. Gepflegter und überwachter Badestrand mit qualitativ und quantitativ angemessenen Dienstleistungen und Serviceeinrichtungen
	

	3. Strandnahe Promenaden und Wanderwege
	

	4. Schutzhütten im Strandbereich und Ruheeinrichtungen in windgeschützten Bereichen
	

	5. Ggf. medizinisch-therapeutische Infrastruktur entsprechend den anerkannten Heilanzeigen
	

	6. Sport- und Spielangebote
	



Im Einzelnen
	
	Kurmitteleinrichtung
	Anzahl der Behandlungsplätze /  -kabinen

	1. Schlickbäder und -packungen
	
	

	2. Moorbäder und -packungen
	
	

	3. Inhalationen (ohne Salzgrotte)
	
	

	4. Trinkkuren
	
	

	5. Schwimmbäder (Freibäder, Hallenbäder, Wellenbäder)
Sind die Becken evtl. mit Meerwasser gefüllt?
	


D.
Welche zusätzlichen Behandlungsmöglichkeiten werden angeboten?
	Anwendung / Therapie
	Kurmitteleinrichtung
	Anzahl Behandlungsplätze / kabinen

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Gibt es besondere Gesundheitsangebote (Thalasso-Therapie, Ayurveda)?

	

	

	

	


E.
Angaben zur Meerwassertrinkkur
	1. Herkunft des Wassers, Art der Gewinnung
	

	2. Aufbereitung
	

	3. Wird das Meerwasser natürlich verabreicht?
	

	4. Wird das Meerwasser mit Zusätzen versehen? Falls ja, wie?
	

	5.

a.) Verfügt der Betrieb über eine Herstellungserlaubnis gem. § 13 AMG?

b.) Wurde von den zuständigen Zulassungsbehörden ein Vorstoß zur Einordnung der o.a. Heilmittel nach dem MPG in Richtung auf Ihren Betrieb unternommen?

c.) Welche Zuordnung präferieren Sie (AMG, MPG, egal)?
	


F.
Heilanzeigen
	1. Welche Heilanzeigen sollen geführt werden? [1.8]
	


G.
Nutzung des Meeresstrandes
	1. Durch welchen Hoheitsakt ist in dem dortigen Seebad der Gemeingebrauch am Meeresstrand aufgehoben und ein Strandstreifen als Kurgebiet zur Benutzung als Badestrand bestimmt?
	

	2. Welcher örtlichen Stelle ist das Nutzungsrecht dieses Strandstreifens als Konzession zum Badebetrieb übertragen?
	

	3. Falls eine behördliche Übertragung der Badekonzession nicht vorliegt, wird um Mitteilung gebeten, aufgrund welchen Hoheitsrechts der Badebetrieb am Meeresstrand durchgeführt wird und an welchen Strandstreifen?
(Bitte im Ortsplan kennzeichnen)
	


H.
Erfolgt ein Vertrieb von Meerwasser zu Haustrinkkuren?
	1. In eigener Regie?
	

	2. Durch Vertragsunternehmen?
	


I. Anlagen / Wissenschaftliche Gutachten
Für Nordseeheilbäder

	
	Vorhanden

(Kopien beifügen)
	Nicht vorhanden
	Datum der Auftrags-erteilung

	Luft und Bioklima

	Erweiterte Klimaanalyse (über die therapeutische Eignung des Bioklimas und der Dosierungsmöglichkeiten der Klimareize) [3.2.1.7]

oder

Klimakontrollbegutachtung (alle 10 Jahre) [3.2.1.8]
	
	
	

	
	
	
	

	Luftqualitätsgutachten [3.2.2]

oder

Überprüfung der lufthygienischen Anforderungen nach Maßgabe der Vorbeurteilung (alle 5 Jahre) [3.2.2.7]

oder

Überprüfung der Luftqualität (alle 10 Jahre) [3.2.2.7 i.V.m. 3.2.2.4]
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Medizinisch-meteorologisches Gutachten [4.4.1]

(mit Feststellung der Heil- und Gegenanzeigen des Ortes [1.8] und Feststellung der Klimawirkungen)
	
	
	

	Ortsspezifische Heilmittel

	Meerwasseranalyse / Meerwasserkontrollanalyse [2.2.2 / 2.2.3]
und

Medizinisch-balneologisches Gutachten (über die therapeutische Eignung des Meerwassers) [4.3]
	
	
	

	
	
	
	

	Chemische Kontrollanalyse in Schwimm-, Bewegungs- und Therapiebecken (alle 2 Jahre) [3.1.1.1]
	

	Allgemeine Hygieneuntersuchungen (monatlich) [3.1.1.3]
	

	Im Falle der Anwendung von Meeresschlick:
Peloidanalyse / Peloidkontrollanalyse [3.1.3.1 / 3.1.3.2]

und

Medizinisch-balneologisches Gutachten

[4.1]
	
	
	

	
	
	
	


Für Nordseebäder
	
	Vorhanden

(Kopien beifügen)
	Nicht vorhanden
	Datum der Auftrags-erteilung

	Luft und Bioklima

	Klimabeurteilung nach Maßgabe einer Vorbeurteilung [3.2.1.5 i.V.m. 3.2.1.6]

oder

Klimakontrollbegutachtung [3.2.1.8]

→ wenn begründeter Anlass zur Annahme besteht, dass lufthygienische oder bioklimatische Veränderungen eingetreten sind
	
	
	

	
	
	
	

	Vorbeurteilung der Luftqualität [3.2.2.5]

oder

Luftqualitätsgutachten [3.2.2.2]

→ nur bei Indikation „Atemwegs-erkrankungen“
	
	
	

	
	
	
	

	Medizinisch-klimatologische Beurteilung des Klimas bzgl. der Gesundungs- und Erholungsmöglichkeiten [4.4.2]
	
	
	

	Ortsspezifische Heilmittel

	Im Falle der Anwendung des Meerwassers zu Bädern, Inhalationen und/oder Trinkkuren:

Meerwasseranalyse / Meerwasser-kontrollanalyse [2.2.2 / 2.2.3]

und

Medizinisch-balneologisches Gutachten [2.2.1 i.V.m. 4.3]
	
	
	

	
	
	
	

	Im Falle der Anwendung von Meeresschlick:

Peloidanalyse / Peloidkontrollanalyse [3.1.3.1 / 3.1.3.2]

und

Medizinisch-balneologisches Gutachten [4.1]
	
	
	

	
	
	
	


………………………………


……………………………….

Ort, Datum





Stempel, Unterschrift

Erläuterung Psychologische Begleitung (s. Ziffer 1.4.1):
“Psychologische Begleitung“ bedeutet nicht zwingend die Notwendigkeit einer Psychotherapie und erfordert nicht den Einsatz von Psychotherapeuten. Die psychische Stärkung und Stabilisierung in der Krankheitssituation der Patienten kann auch durch entsprechend ausgebildete Angehörige verschiedener Sozialberufe oder der Seelsorge erfolgen.
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